
Erfolgs-Krise LiquiditätskriseAufzehrung Eigenkapital

Eigenkapital wird nachhaltig 
angegriffen

Zahlungsfähigkeit und vertraglich vereinbarte Tilgung von Darlehen ist 
nachhaltig gefährdet

-z.B. dauerhafte Ausnutzung der (jederzeit täglich fälligen) Kreditlinien

Zahlungsunfähigkeit

Überschuldung

Nachteilige Entwicklungen im Unternehmen (oft ein schleichender Prozess)

Zeitablauf

Potentielle Krise Latente Krise Beherrschbare Krise Nicht beherrschbare Krise
Bedrohungsgrad
Handlungsdruck und 
Aufgabenkomplexität
nehmen zu

Krisenfrüherkennung = zentrale Bedeutung beim StaRuG
(je früher wirtschaftliche Schieflage erkannt wird, desto eher ist Krise noch steuerbar, d.h. das Unternehmen ist noch sanierbar, da unternehmerische Substanz und finanzielle Mittel noch nicht verbraucht sind

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
am Stichtag

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 12 Monate

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 24 Monate

Keine relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 24 Monate

Drohende Zahlungsunfähigkeit § 18 InsO

fakultativfakultativ

§ 29 StaRUG

§ 18 II 1 InsO n.F. § 19 II 2 InsO n.F.

fakultativfakultativ

Überblick: Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage (UWP 1/2024 bis UWP 3/2025) Wirtschaftsprüfer
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Stakeholder-Krise Strategie-Krise Insolvenzreife

Austausch und Zusammenarbeit mit 
den eigenen Anspruchsgruppen im 

Unternehmen Ist gestört

Fehlerhafte strategische 
Entscheidungen (zer-) stören 

langfristig wirkende Erfolgsfaktoren
Sinkende Umsatz-zahlen

Zahlungsstockung

ja

Zahlungsunfähigkeit 
§ 17 InsO

nein

Deckungslücke kann innerhalb 3 Wochen beseitigt werden?

Deckungslücke < 10% der fälligen 
Gesamtverbindlichkeit

nein

Deckungslücke
≥ 10% der fälligen 

Gesamtverbindlich-
keit

zwingend

nein ja

Beseitigung überwiegend wahrscheinlich?

Positive Fortführungs-
prognose

neinja

Überschuldung 
§ 19 InsO

zwingend

Negative Fortführungs-
prognose

Beseitigung 
Deckungslücke 
ggf. auf Grund 
Restrukturierung 
nach StaRUG
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Insolvenzverfahren(präventiver) Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 
§§ 2-93 StaRUG
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Ziel: Für Unternehmen in der Krise ein Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, 
durch das sie sich restrukturieren können, ohne formales Insolvenzverfahren 

eröffnen zu müssen
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- Grundsätzlich: nicht-öffentliches Verfahren, an dem nur betroffene Gläubiger 
und ggf. Anteilseigner beteiligt werden: Vermeidung des Stigmas einer 
Insolvenz

- Restrukturierung ohne Zustimmung einzelner Gläubiger möglich
- V.a. für Unternehmen mit hoher Finanzverbindlichkeits-BelastungVo

rte
ile

Flankierend: Werkzeugkasten an Instrumenten
(Ziel: Erleichterung der Aufstellung und 
Umsetzung des Restrukturierungsplans)

Bescheinigung, dass Schuldner die Voraussetzungen des § 51 I + II StaRUG erfüllt: 
u.a.
− Planung beruht nicht auf unzutreffenden Tatsachen
− Restrukturierung ist nicht mangels erwartbarer Plannahme- oder -bestätigung 

aussichtslos
− Schuldner ist noch nicht drohend zahlungsunfähig
− Beantragte Anordnung ist erforderlich, um das Restrukturierungsziel zu 

verwirklichen

Kernelement: Restrukturierungsplan
(Regelung der wesentlichen Maßnahmen der 
Sanierung, Aufstellung und Inkraftsetzung ggf. 

ohne gerichtliche Beteiligung möglich)
§§ 2ff. StaRUG

IDW S 15 Anforderungen an die Bescheinigung nach § 74 Abs. 2 StaRUG und 
Beurteilung der Voraussetzungen der Stabilisierungsanordnung (§ 51 

StaRUG)  (18.08.2022)

- Zahlreiche Unterlagen einzureichen….
- ggf. Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten
- Schuldner, Gläubiger etc.: Vorschlagsrecht für Restrukturierungsbeauftragten
- Sofern Bescheinigung nach § 74 II 1 + 2 StaRUG vorgelegt wird, ist Gericht an 

den  Vorschlag gebunden

Sanierungsmoderation §§ 94-100 StaRUG

Ziel: Frühzeitig wirtschaftliche oder finanzielle Schwierigkeiten mit 
Unterstützung einer sachkundigen Person durch Ausarbeitung eines 

Sanierungsvergleichs zu überwinden

Sanierungsvergleich

- Niedrige Zugangshürden zum Verfahren
- Vertraulichkeit der Sanierungsmoderation

(Reputationsschutz des Schuldners)

- Beschreibung der Art der wirtschaftlichen/finanziellen 
Schwierigkeiten

- Gläubiger- und Vermögensverzeichnis
- Erklärung: keine Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung vorliegt

Verfahren Laufzeit idR 3 Monate (max. 6 Monate)
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Gericht: Bestellung unabhängiger Sanierungsmoderator

Kriseneinstellung
Sorgfaltspflicht

Handlungszw
ang oder -bedarf

Regel-Insolvenzverfahren

Eigenverwaltung durch 
Geschäftsführung

Ziel: schnelle Entschuldung innerhalb 
von 4-12 Monaten durch 

Einmalzahlung eines Geldgebers

Grundlage = Insolvenzplan
dem alle Gläubiger zustimmen 

müssen

Eigenverwaltung durch 
Geschäftsführung

Am Ende idR: Schuldenschnitt

− Schutz vor Vollstreckungsmaßnah-
men der Gläubiger

− Monatliche Betriebsausgaben: 
Aufschub für 3 Monate möglich

− Ausstieg, aus unwirtschaftlichen 
Miet-, Pacht- oder 
Leasingverträgen

− Kündigungen ohne Sozialplan und 
Kündigungsfristen möglich

Vorteile
Zerschlagung oder Sanierung des 

Unternehmens

IDW S 6 Sanierungsgutachten 

inkl. FAQ zum IDW S 6

IDW S 9 „Schutzschirmbescheinigung“
Bescheinigung nach § 270d InsO und 
Beurteilung der Anforderungen nach §

270a InsO (18.08.2022)

Schutzschirmverfahren Insolvenzplanverfahren

Externer Insolvenzverwalter

Verfahren dauert idR 3 oder mehr 
Jahre Unternehmen darf noch nicht 

zahlungsunfähig sein! Ziel: Gläubiger in ihrer Gesamtheit 
bestmöglich und gleichmäßig zu 

befriedigen

IDW S 2 
Anforderungen an Insolvenzpläne 

(18.11.2019)

IDW ES 2 n.F.
Anforderungen an Insolvenzpläne

(27.09.2022)

Kann Deckungslücke innerhalb 
von 3-6 Monaten sehr wahr-
scheinlich beseitigt werden?

Sorgfaltspflicht für Geschäftsführer haftungsbeschränkter Rechtsformen: fortlaufende Überwachung der Entwicklungen auf bestandsgefährdende Ereignisse + ggf. Krisenreaktions- und Sanierungspflicht 
(§ 93 I AktG, § 43 I GmbHG, § 84a II BGB)       Nachweis System der Krisenfrüherkennung und des Krisenmanagements nach § 1 Abs. 1 StaRuG

Einbindung StB/WP in Frühwarnsystem:                                              Hinweis- und Warnpflichten über mögliche Insolvenzgründe nach § 102 StaRuG Haftung!

Pflicht des Geschäftsleiters: Fortlaufende revolvierende Liquiditätsplanung für mindestens 24 Monate! IDW PH 02/2017 „Beurteilung einer Unternehmensplanung…“ (02.01.2017)

IDW S 6 „Anforderungen an Sanierungskonzepte“ (22.06.2023)  inkl. FAQ zum IDW S 6

IDW ES 16 Ausgestaltung der Krisenfrüherkennung und 
des Krisenmanagements nach § 1 StaRUG (03.02.2025)

IDW ES 11 n.F. Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen (27.09.2022)
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Erfolgs-Krise LiquiditätskriseAufzehrung Eigenkapital

Eigenkapital wird nachhaltig 
angegriffen

Zahlungsfähigkeit und vertraglich vereinbarte Tilgung von Darlehen ist 
nachhaltig gefährdet

-z.B. dauerhafte Ausnutzung der (jederzeit täglich fälligen) Kreditlinien

Zahlungsunfähigkeit

Überschuldung

Nachteilige Entwicklungen im Unternehmen (oft ein schleichender Prozess)

Zeitablauf

Potentielle Krise Latente Krise Beherrschbare Krise Nicht beherrschbare Krise
Bedrohungsgrad
Handlungsdruck und 
Aufgabenkomplexität
nehmen zu

Krisenfrüherkennung = zentrale Bedeutung beim StaRuG
(je früher wirtschaftliche Schieflage erkannt wird, desto eher ist Krise noch steuerbar, d.h. das Unternehmen ist noch sanierbar, da unternehmerische Substanz und finanzielle Mittel noch nicht verbraucht sind

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
am Stichtag

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 12 Monate

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 24 Monate

Keine relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 24 Monate

Drohende Zahlungsunfähigkeit § 18 InsO

fakultativfakultativ

§ 29 StaRUG

§ 18 II 1 InsO n.F. § 19 II 2 InsO n.F.

fakultativfakultativ

Masterplan für die WP-Praxis: Proaktiver Umgang mit Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage – Im Fokus IDW ES 16 Wirtschaftsprüfer
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Stakeholder-Krise Strategie-Krise Insolvenzreife

Austausch und Zusammenarbeit mit 
den eigenen Anspruchsgruppen im 

Unternehmen Ist gestört

Fehlerhafte strategische 
Entscheidungen (zer-) stören 

langfristig wirkende Erfolgsfaktoren
Sinkende Umsatz-zahlen

Zahlungsstockung

ja

Zahlungsunfähigkeit 
§ 17 InsO

nein

Deckungslücke kann innerhalb 3 Wochen beseitigt werden?

Deckungslücke < 10% der fälligen 
Gesamtverbindlichkeit

nein

Deckungslücke
≥ 10% der fälligen 

Gesamtverbindlich-
keit

zwingend

nein ja

Beseitigung überwiegend wahrscheinlich?

Positive Fortführungs-
prognose

neinja

Überschuldung 
§ 19 InsO

zwingend

Negative Fortführungs-
prognose

Beseitigung 
Deckungslücke 
ggf. auf Grund 
Restrukturierung 
nach StaRUG
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Insolvenzverfahren(präventiver) Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 
§§ 2-93 StaRUG
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Ziel: Für Unternehmen in der Krise ein Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, 
durch das sie sich restrukturieren können, ohne formales Insolvenzverfahren 

eröffnen zu müssen
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- Grundsätzlich: nicht-öffentliches Verfahren, an dem nur betroffene Gläubiger 
und ggf. Anteilseigner beteiligt werden: Vermeidung des Stigmas einer 
Insolvenz

- Restrukturierung ohne Zustimmung einzelner Gläubiger möglich
- V.a. für Unternehmen mit hoher Finanzverbindlichkeits-BelastungVo

rte
ile

Flankierend: Werkzeugkasten an Instrumenten
(Ziel: Erleichterung der Aufstellung und 
Umsetzung des Restrukturierungsplans)

Bescheinigung, dass Schuldner die Voraussetzungen des § 51 I + II StaRUG erfüllt: 
u.a.
− Planung beruht nicht auf unzutreffenden Tatsachen
− Restrukturierung ist nicht mangels erwartbarer Plannahme- oder -bestätigung 

aussichtslos
− Schuldner ist noch nicht drohend zahlungsunfähig
− Beantragte Anordnung ist erforderlich, um das Restrukturierungsziel zu 

verwirklichen

Kernelement: Restrukturierungsplan
(Regelung der wesentlichen Maßnahmen der 
Sanierung, Aufstellung und Inkraftsetzung ggf. 

ohne gerichtliche Beteiligung möglich)
§§ 2ff. StaRUG

IDW S 15 Anforderungen an die Bescheinigung nach § 74 Abs. 2 StaRUG und 
Beurteilung der Voraussetzungen der Stabilisierungsanordnung (§ 51 

StaRUG)  (18.08.2022)

- Zahlreiche Unterlagen einzureichen….
- ggf. Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten
- Schuldner, Gläubiger etc.: Vorschlagsrecht für Restrukturierungsbeauftragten
- Sofern Bescheinigung nach § 74 II 1 + 2 StaRUG vorgelegt wird, ist Gericht an 

den  Vorschlag gebunden

Sanierungsmoderation §§ 94-100 StaRUG

Ziel: Frühzeitig wirtschaftliche oder finanzielle Schwierigkeiten mit 
Unterstützung einer sachkundigen Person durch Ausarbeitung eines 

Sanierungsvergleichs zu überwinden

Sanierungsvergleich

- Niedrige Zugangshürden zum Verfahren
- Vertraulichkeit der Sanierungsmoderation

(Reputationsschutz des Schuldners)

- Beschreibung der Art der wirtschaftlichen/finanziellen 
Schwierigkeiten

- Gläubiger- und Vermögensverzeichnis
- Erklärung: keine Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung vorliegt

Verfahren Laufzeit idR 3 Monate (max. 6 Monate)
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Gericht: Bestellung unabhängiger Sanierungsmoderator

Kriseneinstellung
Sorgfaltspflicht

Handlungszw
ang oder -bedarf

Regel-Insolvenzverfahren

Eigenverwaltung durch 
Geschäftsführung

Ziel: schnelle Entschuldung innerhalb 
von 4-12 Monaten durch 

Einmalzahlung eines Geldgebers

Grundlage = Insolvenzplan
dem alle Gläubiger zustimmen 

müssen

Eigenverwaltung durch 
Geschäftsführung

Am Ende idR: Schuldenschnitt

− Schutz vor Vollstreckungsmaßnah-
men der Gläubiger

− Monatliche Betriebsausgaben: 
Aufschub für 3 Monate möglich

− Ausstieg, aus unwirtschaftlichen 
Miet-, Pacht- oder 
Leasingverträgen

− Kündigungen ohne Sozialplan und 
Kündigungsfristen möglich

Vorteile
Zerschlagung oder Sanierung des 

Unternehmens

IDW S 6 Sanierungsgutachten 

inkl. FAQ zum IDW S 6

IDW S 9 „Schutzschirmbescheinigung“
Bescheinigung nach § 270d InsO und 
Beurteilung der Anforderungen nach §

270a InsO (18.08.2022)

Schutzschirmverfahren Insolvenzplanverfahren

Externer Insolvenzverwalter

Verfahren dauert idR 3 oder mehr 
Jahre Unternehmen darf noch nicht 

zahlungsunfähig sein! Ziel: Gläubiger in ihrer Gesamtheit 
bestmöglich und gleichmäßig zu 

befriedigen

IDW S 2 
Anforderungen an Insolvenzpläne 

(18.11.2019)

IDW ES 2 n.F.
Anforderungen an Insolvenzpläne

(27.09.2022)

Kann Deckungslücke innerhalb 
von 3-6 Monaten sehr wahr-
scheinlich beseitigt werden?

Sorgfaltspflicht für Geschäftsführer haftungsbeschränkter Rechtsformen: fortlaufende Überwachung der Entwicklungen auf bestandsgefährdende Ereignisse + ggf. Krisenreaktions- und Sanierungspflicht 
(§ 93 I AktG, § 43 I GmbHG, § 84a II BGB)       Nachweis System der Krisenfrüherkennung und des Krisenmanagements nach § 1 Abs. 1 StaRuG

Einbindung StB/WP in Frühwarnsystem:                                              Hinweis- und Warnpflichten über mögliche Insolvenzgründe nach § 102 StaRuG Haftung!

Pflicht des Geschäftsleiters: Fortlaufende revolvierende Liquiditätsplanung für mindestens 24 Monate! IDW PH 02/2017 „Beurteilung einer Unternehmensplanung…“ (02.01.2017)

IDW S 6 „Anforderungen an Sanierungskonzepte“ (22.06.2023)  inkl. FAQ zum IDW S 6

IDW ES 16 Ausgestaltung der Krisenfrüherkennung und 
des Krisenmanagements nach § 1 StaRUG (03.02.2025)

IDW ES 11 n.F. Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen (27.09.2022)

05
/2

02
5

Seite 1 von 1
UWP 3 2025 Praxishilfe 1/2

St
a

nd
: 0

1.
10

.2
02

5
 

#P
H0

00
2

1/
2 

�M
as

te
rp

la
n 

fü
r d

ie
 W

P-
Pr

ax
is:

  
Pr

oa
kt

iv
er

 U
m

ga
ng

 m
it 

Un
te

rn
eh

m
en

 in
 w

irt
sc

ha
ftl

ic
he

r S
ch

ie
fla

ge
 –

 Im
 F

ok
us

 ID
W

 E
S 

16



IDW ES 16 und § 1 StaRUG – 10 Stufen-Prozess 
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     10 Stufen-Prozess der Krisenfrüherkennung (KFE) und des Krisenmanagements 
 Stufe 

Unternehmenskultur       
  

 

  
  
  
  

  
 

  
  

  
  

 
 
 
 

  
 
 

  
   

 
  

  

   

   
  

 

Die Risikokultur ist ein Teil der Unternehmenskultur. 
Diese umfasst die grundsätzliche Einstellung und 
die Verhaltensweisen beim Umgang mit Unter-
nehmensrisiken. 

Eine angemessene Risikokultur  
• beeinflusst maßgeblich das Risikobewusstsein im Unternehmen 
• bildet die Grundlage zur Schaffung angemessener und wirksamer Gegenmaßnahmen 
• zeigt sich dadurch, dass es für die Geschäftsführung selbstverständlich ist, wirksame Prozesse zur 

Unternehmensplanung einzurichten, die eine plausible Zukunftsentwicklung aufzeigen.  

Ziel der kurzfristen Erfolgsrechnung, kurz KFE, ist es, fort-
bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu er-
kennen, zu bewerten und Gegenmaßnahmen zu iden-
tifizieren. Dazu ist die individuelle Risikotragfähigkeit 
des Unternehmens zu ermitteln. Hierunter wird die ma-
ximale Risikoauswirkung verstanden, die das Unter-
nehmen ohne Gefährdung seines Fortbestands tragen 
kann. 

Verantwortungsbereiche sind 
• klar zu regeln, 
• abzugrenzen, 
• zu kommunizieren und 
• zu dokumentieren. 

Sämtliche Teilpläne sind zu einer Gesamtplanung 
zusammenzuführen. 

Buchhaltung Controlling Personal Vertrieb Produktion 

Risikoidentifikation Risikobewertung 

Risikosteuerung: Bezogen auf die identifizierten und bewerteten Risiken sind geeignete Gegenmaß-
nahmen zu treffen, wie z. B. Bereinigung des Produktportfolios. Es ist sicherzustellen, dass ein ange-
messener Informationsfluss besteht, damit eilbedürftige Risikomeldungen unverzüglich den Ge-

schäftsführer erreichen und er erneut weitere Gegenmaßnahmen einleiten kann.  

Der Prozess ist zu überwachen und fortlaufend revolvierend zu verbessern! 

Werden im obigen Prozess fortbestandsgefährdende Risiken erkannt, ist ein Krisenmanagement erforderlich! 
Spätestens beim Vorliegen von Erfolgs- und/oder Liquiditätsrisiken sind weitergehende Maßnahmen, wie z. B. Teil-
betriebsschließungen oder Kurzarbeit, notwendig. Ziel der Maßnahmen ist es, dass wieder ein tragfähiges Ge-
schäftsmodell hergestellt wird. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss der Geschäftsführer fortlaufend das Vorliegen von Insolvenzeröffnungsgrün-
den prüfen!  

Gefährden die identifizierten und bewerteten Risiken 
einzeln oder insgesamt den Fortbestand des Unter-
nehmens, greift § 1 StaRUG und es sind geeignete 
Gegenmaßnahmen zu treffen und zu dokumentie-

ren. 
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Exemplarische Vertragsklauseln für das 
Auftragsverarbeitungsverhältnis 09
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Weisungsgebundenheit 

„TOMs“ technische und organische Maßnahmen 

Art. 28 Abs. 3 Buchstabe  

a 

c 
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„TOMs“ 

Nachweispflichten + Auditrechte 

Einsatz von Subunternehmern 

c 

h

d
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Weisungsgebundenheit + 
Subunternehmer 

Unterstützung 

Betroffene 

Pflichten 

d

a

e

e

f

f
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Praxisfall: Grenzüberschreitender Formwechsel der 
„Société Avenir S.A.“ 05

/2
02

5 

  

1. Sachverhalt:  
Die Société Avenir S.A.,  

• eine französische Kapitalgesellschaft  
• mit Sitz in Lyon,  

betreibt seit Jahren die Entwicklung und den Vertrieb von medizinischen Geräten in 
Westeuropa.  

Das Unternehmen möchte seine Geschäftstätigkeit zukünftig auf den deutschen Markt 
konzentrieren.  

Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung beschließen die Anteilseigner  
• im Jahr 2024,  
• die Gesellschaft in eine Avenir MedTech GmbH  
• mit Sitz in München  

umzuwandeln.  
 

Die  
• Eintragung der neuen GmbH  
• im deutschen Handelsregister  

erfolgt (aus Vereinfachungsgründen) zum 01.01.2025. 
 

2. Ziele des Formwechsels:  
• Zugang zum deutschen Kapitalmarkt (mögliche spätere Umwandlung in eine 

AG denkbar) 
• Sitz der Gesellschaft näher am Hauptabsatzmarkt (Deutschland) 
• Vereinfachung der Finanzierungsstrukturen (bessere Bankkontakte in Deutsch-

land) 

 

3. Überleitungsrechnung 
Stichtag für die Überleitung der französischen Bilanz in die deutsche Bilanz nach 
HGB ist der 01.01.2025. 

Grundsatz: Es werden die Buchwerte aus der französischen Bilanz übernommen, 
sofern diese HGB-konform sind. 
  

Seite 1 von 4
UWP 3 2025 Praxishilfe 5

#P
H0

01
7

St
a

nd
: 0

1.
10

.2
02

5

5 
�Pr

ax
isf

al
l: 

G
re

nz
üb

er
sc

hr
ei

te
nd

er
 F

or
m

w
ec

hs
el

 d
er

 „
So

ci
ét

é 
A

ve
ni

r S
.A

.“



 
 
 

 
Technische und praktische Umsetzung: 

• Ansatz und Bewertung richten sich ab dem Stichtag des Formwechsels nach dem 
HGB. 

• „Überleitungsstatus“ wird erstellt: Alle Bilanzposten werden einzeln geprüft.  
• Keine Neubewertung zum Fair Value, sondern Übernahme der Werte, soweit mit dem 

HGB vereinbar. 
• Nur solche Vermögensgegenstände und Schulden aus der französischen Bilanz, die 

auch nach HGB ein Ansatzrecht/-pflicht besitzen, werden übernommen.  
• Ansatz- oder Bewertungsunterschiede werden als „Anpassungssaldo“ erfasst.  

 
Position Aktiva PCG-Buch-

wert1 in T€ 
Anpas-
sung2 

Begründung HGB-
Wert in 
T€ 

Immaterielle VG 1.200 -200 In Frankreich aktivierte F&E-Kosten; 
Dieser Anteil unterliegt nach § 248 
Abs. 2 HGB dem Verbot der Aktivie-
rung 

1.000 

Sachanlagen 3.500 +300 Höhere Nutzungsdauer nach HGB 3.800 

Vorräte 800 -50 Wertansatz nach Niederstwertprinzip 
(§ 253 Abs. 4 HGB) 

750 

Forderungen 1.000 -100 Wertberichtigung auf zweifelhafte 
Forderungen  

900 

Liquide Mittel 500 0 Keine Anpassung 500 

Bilanzsumme  
Aktiva 

7.000 -50  6.950 

 
Position Passiva PCG-Buch-

wert3 in T€ 
Anpas-
sung 

Begründung HGB-
Wert in 
T€ 

Gezeichnetes 
Kapital 

2.000 0 Keine Anpassung 2.000 

Rücklagen/  
Bilanzgewinn 

2.000 -350 Saldo Anpassungsbuchungen 1.650 

Rückstellungen 1.000 +300 Bildung zusätzlicher Rückstellungen 
für ungewisse Verbindlichkeiten 

1.300 

Verbindlichkei-
ten 

2.000 0 Keine Anpassung 2.000 

Bilanzsumme  
Passiva 

7.000 -50  6.950 

 

 
                                                                                                 

1 „PCG“ = Plan Comptable Général (in Frankreich branchenübergreifend einheitlicher Kontenrahmen) 
2 Hinweis: Die im Praxisfall dargestellte französische Bilanzierungspraxis dient ausschließlich der didaktischen Veranschaulichung der 

Fragestellungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Formwechseln. Sie erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch 
auf Übereinstimmung mit den tatsächlichen handelsrechtlichen Vorschriften in Frankreich.  
Für die dort geltenden verbindlichen Regelungen sind stets die einschlägigen nationalen Rechtsquellen heranzuziehen sowie ggf. 
ergänzenden fachlichen Rat einzuholen. 

3 „PCG“ = Plan Comptable Général (in Frankreich branchenübergreifend einheitlicher Kontenrahmen) 
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Summe Anpassungssaldo = 350 T€ 
Dieser Saldo kann nach IDW RS FAB 41 wahlweise  

• erfolgswirksam (GuV) oder  
• erfolgsneutral (Eigenkapital)  

gebucht werden.  

Die gewählte Methode ist im Anhang anzugeben. 

 

4. Erforderliche Angaben im Anhang4 (Formulierungsbeispiel) 
a) „Hinweise zum Formwechsel und erstmaligen Ansatz nach HGB 

 
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr erstmals einen Jahresabschluss nach 
deutschem Handelsrecht aufzustellen, da am 01.01.2025 der Formwechsel von 
einer Société par Actions Simplifiée (SAS) französischen Rechts in eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) deutschen Rechts nach den Vor-
schriften des Umwandlungsrechts wirksam wurde.  
 

b) Überleitung des Eigenkapitals und Vermögenswerte 
 
Im Rahmen des Formwechsels wurden die Bilanzansätze zum 31.12.2024 ge-
mäß den französischen Rechnungslegungsvorschriften überprüft und entspre-
chend den Ansatz- und Bewertungsvorschriften des deutschen HGB zum 
01.01.2025 übergeleitet. 
 
Nicht übernahmefähige Vermögenswerte wurden im Rahmen dieser Überlei-
tung eliminiert bzw. nicht enthaltene Rückstellungen eingebucht. Die Gegen-
buchung erfolgte als sog. „Anpassungssaldo“ zur Wahrung der Bilanzkontinui-
tät.  
 
Der Anpassungssaldo aus der Überleitung beträgt -350 T€ und resultiert im We-
sentlichen aus der Eliminierung von nach deutschem Recht nicht zulässigen 
Aktivposten und Bildung zusätzlicher Rückstellungen. 
 
[Hinweis: hier könnte ggf. die Überleitungsrechnung im Detail zur besseren 
Nachvollziehbarkeit eingefügt werden.] 
 

c) Behandlung des Anpassungssaldos 
 
Gemäß IDW RS FAB 41 wurde das Wahlrecht ausgeübt, den Anpassungssaldo 
erfolgsneutral unmittelbar gegen das Eigenkapital zu buchen. 

  

 
                                                                                                 

4 Die konkrete Formulierung und Ausgestaltung der Überleitungsrechnung sowie die Wahlrechtsausübung sind stets auf den Einzelfall 
anzupassen und im tatsächlichen Anhang ggf. noch durch weitere Untergliederungen und erläuternde Hinweise zu ergänzen.  
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d) Vergleichbarkeit mit Vorjahr 
 
Der Vorjahresabschluss wurde nach französischer Rechnungslegung aufge-
stellt, somit sind die Vorjahreszahlen mit den deutschen Zahlen nur einge-
schränkt vergleichbar.  
 
Alle wesentlichen Überleitungs- und Anpassungsmaßnahmen und deren Aus-
wirkungen sind in der Überleitungsrechnung sowie in den Erläuterungen zu den 
einzelnen Bilanzposten beschrieben.“  
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Vier ausgewählte KI-Werkzeuge im Überblick: Ein Leitfaden für Wirtschaftsprüfer 

05
/2

02
5 

 

KI-System Chat-GPT MS Copilot MS Fabric Perplexity 

Typ 

Ein generatives Sprachmodell,  
das menschenähnliche Texte erstellt und 
vielseitig für  

- Kommunikation 
- Kreativität und  
- Problemlösung  

eingesetzt wird. 

Ein KI-gestützter Assistent,  
der in Microsoft 365 integriert ist und pro-
duktivitätssteigernde Funktionen bietet,  
indem er  

- Aufgaben automatisiert und  
- kontextbezogene Unterstützung  

liefert. 

Eine umfassende Daten- und Analyseplatt-
form, die Unternehmen hilft, große Daten-
mengen  

- effizient zu verarbeiten,  
- zu analysieren und  
- für strategische Entscheidungen zu 

nutzen. 

Eine KI-gestützte Suchmaschine,  
die Echtzeit-Recherche ermöglicht und  

- strukturierte Antworten  
- auf komplexe Fragen liefert, 

indem sie verschiedene Datenquellen 
kombiniert. 

Anwendungsfälle 

• Textgenerierung 
• Kundenservice 
• Programmierung 
• Kreative Inhalte (Ideenfindung) 
• Recherchen 

• Unterstützung in Microsoft 365 (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook) 

• Automatisierung von Büroaufgaben 
• Effiziente Kommunikation und Teamko-

ordination 

• KI-Basierte Datenanalyse 
• Business Intelligence 
• Datenintegration 
• Echtzeit-Analysen 

• Echtzeit-Recherche 
• Akademische Forschung 
• Marktanalysen 
• Trendforschung 
• Dokumentenanalyse 

Wissen über Kontext 

• Allgemein trainiertes Modell: 
kein mandantenspezifisches Wissen 
(Hinweis: Programmierung individueller 
Tools auf Basis OpenAI-Modell möglich) 

• Begrenztes Gedächtnis  
• Kein Langzeitkontext 

• Kennt Mandantenkontext  
über verknüpfte Office-Daten 

• Nutzt Microsoft Graph für kontextbezo-
gene Antworten 

• Arbeitet mit strukturierten Unterneh-
mensdaten, ERP, Prüfungsdaten 

• Verarbeitet große Datenmengen mit 
strukturiertem Zugriff 

• Nutzt mehrere LLMs für kontextbezo-
gene Antworten 

Datenschutz  
(Beachte: stets individuell zu prüfen!) 

• Bei Nutzung in Cloud: 
Datenschutzproblematik! 

• Ausnahme: unternehmensindividuelle 
Lösungen (z. B. Azure OpenAI) 
 

• DSGVO-konform (wenn Unternehmens-
version – lt. Angaben Microsoft) 

• Keine Nutzung von Unternehmensda-
ten für öffentliches KI-Training 

• Hohe Sicherheitsstandards 
• DSGVO-konform (lt. Angaben Micro-

soft) 
• Verschlüsselung und Zugriffskontrollen 

• Kombination mit anderen LLMs zur Si-
cherstellung DSGVO-Konformität mög-
lich (z. B. „meinGPT“) 

Benutzerfreundlichkeit • Intuitive Bedienung 
• Einfache Benutzung 

• Nahtlose Integration in Microsoft 365 
• Einfache Bedienung 

• Komplexe Bedienung 
• Erfordert technisches Know-how 

• Flexibel für Recherche 
• Informationsaggregation 

Leistung und Geschwindigkeit 
• Hohe Antwortgeschwindigkeit; 
• Aber kann bei komplexen Anfragen 

langsamer sein 

• Sehr schnelle Verarbeitung innerhalb 
von Microsoft-Anwendungen 

• Sehr leistungsfähig für Datenverarbei-
tung 

• schnelle Echtzeit-Suche; 
• Aber: begrenzte kreative Textgenerie-

rung 

Kosten 
• Kostenlose Basisversion 
• Abos ab 20 USD pro Monat 

• In Microsoft 365 enthalten 
• Zusatzkosten für Pro-Version  

(22 EUR/Monat) 

• Flexible Preisgestaltung 
• Nutzungsbasierte oder reservierte Ka-

pazitäten 

• Kostenlose Basisversion 
• Pro-Version ab 20 USD pro Monat 

Vorteile 
• Vielseitig einsetzbar 
• Schnelle Textgenerierung 
• Interaktive Antworten 

• Nahtlose Integration in Microsoft 365 
• Automatisierung von Aufgaben 
• Hohe Produktivität 

• Skalierbare Datenplattform 
• Zentrale Datenverwaltung 
• Hohe Sicherheitsstandards 

• Echtzeit-Recherche 
• Zugriff auf aktuelle Informationen 
• Strukturierte Antworten mit Quellenan-

gaben 

Nachteile 
• Begrenztes Verständnis von Kontext 
• Mögliche Verzerrungen in den Antwor-

ten 
• Datenschutzbedenken 

• Abhängigkeit von Microsoft-Ökosystem 
• Datenschutz- und Sicherheitsanforde-

rungen müssen geprüft werden 

• Komplexe Implementierung 
• Hohe Kosten für Unternehmen 

• Begrenzte kreative Textgenerierung 
• Abhängigkeit von externen Datenquel-

len 

Mögliche (zukünftige) Einsatzberei-
che im Bereich der Wirtschaftsprü-
fung 

• Automatisierte Berichterstellung 
• Analyse von Finanzdokumenten 
• Unterstützung bei Prüfungsfragen 
• Generierung von Zusammenfassungen, 

Stellungnahmen 

• Automatisierung von Routineaufgaben 
in Microsoft 365 

• Unterstützung bei der Erstellung von 
Prüfberichten 

• Datenanalysen in Excel 
• Zusammenfassung von Besprechun-

gen, Dokumenten 

• Verarbeitung großer Finanzdatenmen-
gen 

• Echtzeit-Analysen 
• Datenintegration aus verschiedenen 

Quellen 
• Unterstützung bei der Risikoanalyse 

und Compliance-Prüfung 

• Recherche und Analyse von regulato-
rischen Änderungen 

• Marktanalysen 
• Unterstützung bei Due-Diligence-Prü-

fungen 
• Aggregation relevanter Finanzinforma-

tionen 
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Exemplarisches Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der 
Einhaltung von Financial Covenants 05

/2
02

5 

 

Hinweis:  

Das Muster wurde in Anlehnung an die Ausführungen zum Auftragsbestätigungsschreiben im ISRS 4400 
(Revised) für ein fiktives Beispiel erstellt.  

Bitte beachten Sie, dass individuelle Anpassungen erforderlich sind. 

 Tz 

Anschrift 1 

Auftragsbestätigungsschreiben – Vereinbarte Untersuchungshandlungen gemäß 
ISRS 4400 (Revised)  

2 

Sehr geehrte(r)..., 3 

[Sie haben uns beauftragt, vereinbarte Untersuchungshandlungen im 
Zusammenhang mit der Financial-Covenant-Klausel zum dynamischen 
Verschuldungsgrad der Muster GmbH durchzuführen. Dieses Schreiben bestätigt 
unser gemeinsames Verständnis über Art, Zweck und Grenzen des Auftrags 

4 

1. Gegenstand des Auftrags 5 

Unser Auftrag erfolgt auf Grundlage des International Standard on Related 
Services (ISRS) 4400 (Revised) – „Vereinbarte Untersuchungshandlungen“.  

Im Rahmen dieses Auftrags führen wir ausschließlich die mit Ihnen vereinbarten 
Maßnahmen durch und berichten objektiv über die dabei festgestellten 
Sachverhalte („factual findings“).  

6 

Wir geben kein Prüfungsurteil und keine prüferische Schlussfolgerung ab 7 

Die Verantwortung für die zugrundeliegenden Finanzinformationen sowie die 
Relevanz der vereinbarten Maßnahmen obliegt der Geschäftsführung der Muster 
GmbH. 

8 

2. Ziel und Zweck des Auftrags 9 

Ziel des Auftrags ist es, Sie dabei zu unterstützen, die Einhaltung der vertraglichen 
Regelung zum dynamischen Verschuldungsgrad („Nettofinanzverbindlichkeiten / 
EBITDA“) zum Stichtag [z. B. 31. Dezember 2024] im Rahmen Ihres Kreditvertrags mit 
[Name der Bank oder des Kreditgebers] zu dokumentieren. 

10 

Unser Bericht wird ausschließlich für Sie erstellt und ist nicht für Dritte bestimmt, es 
sei denn, deren Einbindung wurde ausdrücklich vereinbart. 

11 

3. Vereinbarte Maßnahmen 12 

Im Rahmen unseres Auftrags werden wir folgende Schritte durchführen: 

1. Einholung der relevanten Vertragsdokumentation inkl. Definition des 
dynamischen Verschuldungsgrads; 

2. Überprüfung der Berechnungsgrundlagen (Nettofinanzverbindlichkeiten 
und EBITDA) gemäß den vertraglich vereinbarten Definitionen; 

13 
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3. Abgleich der intern ermittelten Kennzahl mit dem vertraglich festgelegten 
Grenzwert; 

4. Bericht über die rechnerische Übereinstimmung und Abweichungen ohne 
eigene Würdigung. 

 

4. Zeitraum der Durchführung 14 

Die Untersuchungshandlungen werden im Zeitraum vom [Datum] bis [Datum] 
durchgeführt. 

15 

5. Honorare und Bedingungen 16 

[Optionaler Abschnitt zu Honorar, Abrechnung und sonstigen vertraglichen 
Regelungen.] 

Die Abrechnung erfolgt auf Stundenhonorarbasis, wobei unsere üblichen, nach 
Mitarbeiterqualifikation und -funktion im Rahmen dieser 
Untersuchungshandlungen gestaffelten Stundensätze zugrunde gelegt werden.  

Zusätzlich werden Auslagen (Fahrt- und Übernachtungskosten, Spesen etc.) sowie 
Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt. 

17 

6. Abschluss und Bestätigung 18 

Bitte unterzeichnen Sie die beigefügte Kopie dieses Schreibens zur Bestätigung 
Ihres Einverständnisses mit dem Auftragsinhalt und der Durchführung gemäß ISRS 
4400 (Revised) 

19 

Ausschließlicher Gerichtsstand für gegen uns gerichtete Ansprüche aus oder im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis ist der Ort unseres auftragsführenden 
Büros. 

20 

Für mündliche Auskünfte und Beratung haften wir nur, soweit sie von uns schriftlich 
bestätigt werden.  
 
Wir bedanken uns für das durch die Auftragserteilung zum Ausdruck gebrachte 
Vertrauen und versichern Ihnen, dass wir dem Auftrag unsere volle 
Aufmerksamkeit widmen werden. 

21 

Mit freundlichen Grüßen 22 

 
_______________________________________________ 
 
Anlage 
Allgemeine Auftragsbedingungen 
Einverständniserklärung des Auftraggebers für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2024  
 
Mit dem vorstehenden Auftragsinhalt und insbesondere den darin erwähnten 
Allgemeinen Auftragsbedingungen sind wir einverstanden. 
 
________________________ ___________________________ 

Ort, Datum Unterschrift(en) Auftraggeber 

23 
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Beispiel für eine Berichterstattung über vereinbarte 
Untersuchungshandlungen gemäß ISRS 4400 (Revised) 09

/2
02

4 

Nachfolgend wird ein Muster für einen Bericht am Beispiel der fiktiven Beurteilung der 
Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ dargestellt.  

Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an Anhang 2 des ISRS 4400 (Revised).  
 

Titel „Bericht über vereinbarte Untersuchungshandlungen gemäß ISRS 4400 
(Revised)“ 

 An die Geschäftsführung der Muster GmbH 

Zweck dieses Berichts 

 
Dieser Bericht dient ausschließlich dem Zweck, die Geschäftsführung der 
Muster GmbH bei der Beurteilung der Einhaltung der Financial Covenant-
Vorgaben zum dynamischen Verschuldungsgrad gemäß Kreditvertrag mit 
[Name des Kreditgebers] zu unterstützen.  
Der Bericht ist möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. 
Ein anderweitiger Gebrauch wird untersagt.  

Verantwortlichkeiten der beauftragenden und der verantwortlichen Partei 

 
Die Muster GmbH hat bestätigt, dass die vereinbarten Untersuchungs-
handlungen für den Zweck dieses Auftrags geeignet sind. Die Muster GmbH ist 
verantwortlich für den Gegenstand, auf den sich die Untersuchungs-
handlungen beziehen. 

 Wir haben den Auftrag gemäß dem International Standard on Related 
Services (ISRS) 4400 (Revised) – Vereinbarte Untersuchungshandlungen – 
durchgeführt.  
Dieser Auftrag umfasst die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen und 
die Berichterstattung über die dabei festgestellten Ergebnisse.  
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit der 
Maßnahmen. 

 Es handelt sich um keinen Assurance-Auftrag. Dementsprechend geben wir 
weder ein Prüfungsurteil noch eine prüferische Schlussfolgerung ab. 

 Hätten wir zusätzliche Maßnahmen durchgeführt, könnten uns möglicherweise 
weitere Sachverhalte aufgefallen sein, über die zu berichten gewesen wäre. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Berufsethik und Qualitätssicherung 

 Wir haben die beruflichen Anforderungen gemäß [einschlägige ethische 
Vorschriften, z. B. Berufssatzung WP/vBP] eingehalten.  
Für diesen Auftrag gelten keine Unabhängigkeitsanforderungen. 

 Unsere Gesellschaft wendet die IDW QMS 1 und 2 an und unterhält ein 
umfassendes Qualitätssicherungssystem mit dokumentierten Richtlinien und 
Verfahren zur Einhaltung berufsrechtlicher Anforderungen und fachlicher 
Standards. 

Durchgeführte Maßnahmen und Ergebnisse 

 Maßnahmen Feststellungen 

 1. Einsichtnahme in den Kreditvertrag 
zur Ermittlung der Definition und 
Schwellenwerte des dynamischen 
Verschuldungsgrads. 

Die Definition des dynamischen 
Verschuldungsgrads als Nettofinanz-
verbindlichkeiten / EBITDA sowie der 
vereinbarte Schwellenwert von ≤ 3,0 
wurde identifiziert. 

2. Ermittlung des EBITDA aus dem 
geprüften Jahresabschluss zum 
31.12.2024. 

Das EBITDA wurde mit 8.200.000 EUR 
ermittelt. 

3. Ermittlung der Nettofinanzverbind-
lichkeiten zum Bilanzstichtag. 

Die Nettofinanzverbindlichkeiten 
betragen 22.500.000 EUR. 

4. Berechnung des dynamischen 
Verschuldungsgrads und Abgleich 
mit dem Schwellenwert. 

Der berechnete Wert beträgt 2,74 und 
liegt somit unter dem vereinbarten 
Grenzwert von 3,0.  
Kein Verstoß festgestellt. 

Haftungs- und Weitergabeklausel 

 Dieser Bericht wurde ausschließlich für die oben genannten Zwecke erstellt 
und ist nicht zur Weitergabe oder Verwendung durch andere Parteien 
bestimmt. 

 

 Baden-Baden, den 01. Juli 2025 
 
_________________________________ 
(Unterschrift) 
(Name, Wirtschaftsprüfer/in) 
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In- und Output zu Transaktionen von Kryptowährungen am praktischen Beispiel 

09
/2

02
4 

 

 
 
 

Vgl. https://blockstream.info/tx/7bb11517daf128f7ab32640a85d2c8433970dc0fa66d3d1d4a43771d089fcd2e?expand (Abruf: 16.05.2025) 

Transaktions-ID 
In

pu
t 

Referenzierte frühere Transaktion, 
aus der dieser Input stammt 

Betrag von 0,5194552 BTC 
Diese Menge an Bitcoins 

wurde aus der vorherigen 
Transaktion übernommen 
und steht zur Verfügung 

Adresse, von der die Bitcoins 
kommen  

(„Sender“ dieser Transaktion) 

O
ut

pu
t 

... 

Empfänger-Adresse 

Dieser Empfänger 
erhält von dem In-
put einen Teilbe-

trag von  
0,0044054 BTC 

Dieser Empfänger 
erhält von dem In-
put einen Teilbe-

trag von  
0,00020281 BTC 

Der Input-Betrag an Bitcoins wird auf mehrere Empfänger mit unterschiedlichen Adressen 
verteilt. Wichtig für den Prüfer ist dann, herauszufinden, welche Adresse dem zu prüfen-

den Unternehmen gehört und wie hoch dessen individuelle Transaktionskosten sind. 

Unterhalb der Empfänger-Angaben: 
Hinweis „unbestätigt“ und Betrag von 

Summe aus Einzeltransaktionen  

Summe Einzeltransaktionen von 0,51944400 
BTC weicht von Input 0,5194552 BTC um 
0,00000015 BTC ab = Transaktionsgebühr 

Transaktion noch nicht bestätigt; d.h. 
der Empfänger hat noch keine Verfü-

gungsmacht im Sinne des HGB 
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Praxisbeispiel: Bitcoin-Transaktionen der BitTrade 
Electronics GmbH 05

/2
02

5 

 
Sachverhalt:  

Die BitTrade Electronics GmbH, ein mittelständischer Elektronikhändler mit Sitz in Köln, 
vertreibt seit Jahren erfolgreich Netzwerkkomponenten, Speicherlösungen und Peri-
pheriegeräte an Geschäftskunden im In- und Ausland. Insbesondere der internatio-
nale Versandhandel über die firmeneigene online-Plattform hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen. 

Im Frühjahr 2025 berichtet ein langjähriger Geschäftspartner aus Estland von positi-
ven Erfahrungen mit der Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel.  

Durch die Möglichkeit,  

• Kunden auch in Drittstaaten  
• eine schnelle und kostengünstige Zahlung in Bitcoin zu ermöglichen,  
• habe sich dessen Umsatz spürbar erhöht.  

 

Auch aus Kundensicht sei die Option, mit Kryptowährungen zu zahlen, zunehmend ge-
fragt. 

Diese Impulse nimmt die Geschäftsführung der BitTrade Electronics GmbH zum An-
lass, das Thema näher zu prüfen.  

Nach einigen Besprechungsrunden, auch mit externen Beratern, wird entschieden, 
ab Mitte 2025 neben klassischen Währungen auch Bitcoin als Zahlungsmittel zu ak-
zeptieren – vorerst testweise für Großkunden mit Sitz außerhalb des Euro-Raums.  

Die technische Anbindung erfolgt über eine etablierte Zahlungsplattform,  

• die Bitcoin-Transaktionen dokumentiert und  
• dem Unternehmen die Verwaltung eines firmeneigenen Wallets ermöglicht. 

Zwei exemplarische Geschäftsvorfälle aus diesem Pilotzeitraum dienen im Folgenden 
dazu, die bilanzielle Behandlung von Transaktionen mit Kryptowährungen unter Be-
rücksichtigung handelsrechtlicher Bewertungsgrundsätze näher zu beleuchten. 
(Beachte: Ohne Berücksichtigung von Umsatzsteuer.) 
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1. Variante A: Verkauf gegen Euro-Forderung, Zahlung in Bitcoin 
 

1.1. Sachverhalt Variante A 

Am 15. Juli 2025 verkauft die BitTrade Electronics GmbH Router- und Netwerktechnik 
im Wert von 10.000 EUR netto an einen Großkunden in Südamerika.  

Die Rechnung wird in Euro gestellt, eine Bitcoin-Zahlung ist optional möglich.  

Der Kunde entscheidet sich am 20.Juli 2025, die Forderung durch Überweisung von 
0,20 BTC zu begleichen.  

Zum Zeitpunkt der Zahlung beträgt der Kurs 1 BTC = 50.000 EUR, so dass der Gegen-
wert 10.000 EUR beträgt.  

1.2. Bilanzielle Würdigung:  

Die vertraglich geschuldete Gegenleistung ist in Euro definiert. Die Zahlung in Bitcoin 
stellt kein vertraglich festgelegtes Entgelt dar, sondern ist eine Tilgung in anderer Erfül-
lungsform („an Erfüllung statt“).  

Die Euro-Forderung wird durch die Übertragung eines sonstigen Vermögensgegen-
stands (Bitcoin) beglichen. Der zu aktivierende Zugangswert bemisst sich nach dem 
Euro-Wert der Forderung.  

 Soll Haben Betrag 

Verkauf: Forderung LuL  Umsatzerlöse 10.000 EUR 

Bezahlung: 
Sonstiger Vermö-
gensgegenstand 
(Bitcoiin) 

Forderung LuL 10.000 EUR 

 

2. Variante B: Verkauf gegen Bitcoin-Forderung 
 

2.1. Sachverhalt Variante B  

Ebenfalls am 15.07.2025 verkauft die BitTrade Electronics GmbH Waren an einen Kun-
den in Osteuropa. Der Buchwert der Waren beträgt 8.000 EUR.  

Der Vertrag sieht vor, dass der Kaufpreis in Bitcoin zu leisten ist – konkret 0,20 BTC. Am 
Tag des Verkaufs liegt der Kurs bei 50.000 €/BTC, entsprechend ergibt sich ein Euro-
Wert von 10.000 €. 

Die Zahlung in Bitcoin erfolgt am 20.07.2025 durch Überweisung in das Wallet der BitT-
rade Electronics GmbH.  
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2.2. Bilanzielle Würdigung  

Die vertraglich geschuldete Gegenleistung ist in Bitcoin definiert. Die Bilanzierung 
muss gleichwohl in Euro erfolgen (§ 244 HGB), d.h. der Wert der Gegenleistung ist 
zum Zeitpunkt der Umsatzrealisierung zu ermitteln.  

Bitcoins sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel. Demnach entspricht nun die Verein-
barung der eines Tausch bzw. tauschähnlichen Vorgangs,  

• da die Gegenleistung für ein Produkt des Unternehmens 
• nicht in einem gesetzlichen Zahlungsmittel,  
• sondern in einem (immateriellen) Vermögensgegenstand  

besteht. 

Folglich können die Tauschgrundsätze für die Bilanzierung zugrunde gelegt werden.  

Danach können die  
• Vom Unternehmen zu erhaltenen Bitcoins  
• wahlweise mit dem 
• Buchwert oder 
• Zeitwert oder  
• Zwischenwert 

der Waren angesetzt werden. Die Höchstgrenze ist jedoch der Zeitwert der Bitcoins.  

2.2.1 Buchwertvariante 

 Soll Haben Betrag 

Verkauf: 
Sonstiger Vermö-
gensgegenstand 
(Bitcoiin) 

Vorräte 8.000 EUR 

 

2.2.2 Zeitwertvariante 

 Soll Betrag Haben Betrag 

Verkauf: 

Sonstiger Ver-
mögensge-
genstand  
(Bitcoiin) 

10.000 EUR Vorräte 8.000 EUR 

  
 Sonstige be-

triebliche Er-
träge 

2.000 EUR 
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Schematische Darstellung exemplarischer Prüfungshandlungen zu Kryptowährungen 
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Analyse: Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung

Schritt 2
Prüfungsbezogenes internes Kontrollsystem (IKS)

Schritt 1
Geschäftstätigkeit; Umfeld; Rechnungslegungsgrundsätze

Allgemeine übergreifende Aspekte:
• Sichtung
• Schaffung eines Mindestverständnisses
• Kenntniserwerb Kontrollaktivitäten

Kenntnisse

Vorrangig: Gewinnung Verständnis
Komponenten 1-4

1. Kontrollumfeld
2. Risikobeurteilungsprozess
3. Rechnungslegungsrelevantes 

Informationssystem
4. Überwachung des IKS

Beurteilung: Aufbau und Implementierung der
5. Kontrollaktivitäten

Zielsetzung
• Mindestverständnis

Allgemeine übergreifende Aspekte
• Verstehen
• Erstwürdigung

Kenntnisse
1. Externes Umfeld, einschl. maßgebendes 

Rechnungslegungssystem
2. Merkmale der Einheit, einschl. 

Rechnungslegungsmethoden
3. Ziele, Strategien und rechnungslegungs-

bezogene Geschäftsrisiken
4. Messung und Überwachung des 

wirtschaftlichen Erfolgs (Kennzahlen)

Zielsetzung
• Verständnis für inhärente Risikofaktoren

Allgemeine übergreifende Kriterien 
(Auswahl)
• Organisationsstruktur
• Eigentümerschaft
• Führung und Überwachung der Einheit
• Geschäftsmodell
• Integration IT-Einsatz
• Branchenbezogene, regulatorische und 

andere externe Faktoren
• Intern und extern genutzte 

Erfolgskennzahlen
• Maßgebende Rechnungslegungs-

grundsätze
• Rechnungslegungsmethoden der 

Einheiten
• Gründe für etwaige Änderungen

1

Spezielle Aspekte in Zusammenhang mit Kryptowährungen:

Verstehen, wie Kryptowährungen bei der Unternehmung
• erworben 

(Mining, Erwerb über Börse gegen Euro, Tausch gegen 
Produkte/Dienstleistungen etc),

• verwaltet
(eigene Wallets, Drittverwahrer..) und

• verwendet
(Nutzungszweck der Kryptowährung als 
- Zahlungsmittel
- Investition/Wertanlage
- Sonstiges)

werden.

Verstehen des IT-Einsatzes für Kryptowährungen:
1. Identifikation der eingesetzten Wallets und deren Anbieter
2. Erfassung genutzter Krypto-Plattformen und –Börsen

- Zugang, Schnittstellen, 
- Automatisierter Datenaustausch von Börse/Wallet-System 
und ERP-System

3. Identifikation der eingesetzten Software 
- für Krypto-Transaktionsverwaltung im Unternehmen und 
- für deren Buchhaltung

Spezielle Aspekte in Zusammenhang mit Kryptowährungen:

Verständnis Kontrollen innerhalb IT-Systeme:
1. Zugriffs- und Berechtigungskonzepte

a. Wer hat Zugang zu den Wallets und den privaten
Schlüsseln?

b. Wie ist der Zugriff geregelt, dokumentiert
beschränkt?

c.  Nutzung von Multi-Signature-Verfahren?

2. Back-up- und Recovery-Prozesse
a. Wie werden Wallet-Daten, insbesondere private Keys,

gesichert?
b. Was passiert bei Verlust der Zugriffsdaten?

3. Sicherheitskonzepte und Schutzmaßnahmen gegen 
Cyberrisiken
a. Einsatz von Firewalls, Virenscannern, Zwei-Faktor-

Authentifizierung
b. Regelmäßige Sicherheitsupdates und 
c. Penetrationstests

Verständnis der Transaktionsprozesse:
4. Abläufe bei Erwerb, Verkauf und Tausch von 

Kryptowährungen
a. Wer initiiert Transaktionen?
b. Wie erfolgt die Autorisierung und Dokumentation?

5. Verwendung im Unternehmen
Sind Kryptowährungen separiert oder in operative 
Prozesse integriert?

Schnittstellen zu weiteren Systemen
6. Integration in ERP-Systeme und Buchhaltung

a. manuelle oder automatisierte Buchungen?
b. Nachvollziehbarkeit der Abstimmung der Daten

zwischen Wallets und Buchhaltung?
7. Datenaufbereitung und Nachvollziehbarkeit

a. Dokumentation von Transaktionen 
(z. B. Hashes, Zeitstempel, Gegenpartei)
b. Nutzung von Blockchain-Explorern zur 
Nachverfolgung?

Schritt 3
Identifizierung Risiken auf Abschlussebene

Einfluss von Faktoren auf 
den Abschluss als Ganzes 
oder auf eine Vielzahl von 
Aussagen
• Indikatoren Integrität 

Management
• Geschäftsgebaren
• Branche
• Insolvenznähe, Going-

Concern?

Risikobeurteilung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019): „Spektrum der inhärenten Risiken“ (Aspekte, die bei Kryptowährungen in die Risikoidentifikation einbezogen werden könnten)

Relevante Risiken auf Aussageebene GuV-Posten / Bilanz-Posten / Anhangangaben

In
hä

re
nt

e 
Ri

sik
of

ak
to

re
n

z. B. Kryptowährungen
(Sonstige Vermögensgegenstände)

Existenz Eigentum Vollständigkeit Bewertung Ausweis
Rechnerische 

Richtigkeit Abgrenzung Genauigkeit

Komplexität

Verifizierung über 
Blockchain 

erfordert 
technisches Know-

how

Verwaltung 
privater Schlüssel 

und Multi-Signatur-
Wallets erhöht 
Komplexität

Fragmentierte 
Transaktionshistorie 
über verschiedene 
Börsen/Blockchains

Unterschiedliche 
Bewertungsmetho
den (Börsenkurs vs. 
Interne Modelle)

Unsicherheit bei 
Klassifikation 
(Umlauf- oder 

Anlagevermögen)

Manuelle 
Übertragung von 
Blockchain-Daten 

in Fibu

Zeitliche 
Zuordnung bei 

Übertragung von 
Währungen auf 
verschiedene 
Blockchains 

Unterschiedliche 
Dezimalstellen bei 
Token (z.B. ETH 18, 

BTC: 8)

Subjektivität

Abhängigkeit von 
externen Block-
Explorern oder 

Wallet-Anbietern

Zugehörigkeit 
Wallets zum 

Unternehmen 
objektiv belegbar

Subjektive 
Erfassung von 

Transaktionen aus 
dezentralen 

Quellen

Subjektive Auswahl 
relevanter 

Marktdaten

Ausweisentscheidu
ng bei hybrider 

Nutzung 
(Zahlungsmittel/ 

Investition)

Subjektive 
Interpretation von 

Transaktionsgebühr
en

Periodengerechte 
Erfassung 

Schätzung von  
nicht 

börsengehandelte
n Beträgen

Unsicherheit
Risiko von 51%-
Angriffen auf 
Blockchain

Unklare Rechtslage 
bei Verlust privater 

Keys

Evtl. unvollständige 
Transaktionsprotok
olle bei privaten 

Blockchains

Exterme
Preisvollatilität

Fehlende 
gesetzliche 
Vorgaben 

Fehler in Smart 
Contracts

beeinträchtigen 
Berechnungen

Zeitunterschiede 
zwischen Block-

chain-Bestätigung 
und Fibu-Buchung

Volatilitätsbe-
dingte Rundungs-

differenzen

Änderungen

Software-Updates 
können Zugriff auf 

Wallets
beeinträgchtigen

Änderungen in 
Schlüsselverwal-
tungsprozessen

Neue Transaktions-
protokolle 

Regulatorische 
Änderungen 
beeiinflussen

Marktbewertungen

Neue Accounting-
Standards

Änderungen in 
Blockchain-
Protokollen

Wechsel 
Bilanzierungsmetho

de (FiFo)

Anpassung 
Bewertungsmodell

e bei neuen 
Vorgaben

Einseitige Ausrichtung / dolose Handlungen
Gefälschte 

Transaktionsbestäti
gungen

Diebstahl privater 
Schlüssel durch 

Insider

Verschleierung von 
Transaktionen Kursmanipulation Falsche 

Klassifikation

Verwendung 
falscher 

Umrechnungskurse

Vorverlegung 
Buchungszeitpunkt

Falsche Angaben 
zum Marktwert

Risikobeurteilung insgesamt
(Begründung der Risikobeurteilung)

Risiko, dass aussagebezogene PH alleine nicht 
ausreichend sind (nur im Falle einer Feststellung zu 
dokumentieren)

RISIKEN ABSCHLUSSEBENE RISIKEN AUSSAGEEBENE

Schritt 4
Relevante Aussagen / Verstehen inhärenter Risikofaktoren /

Wesentliche Kategorien von Geschäftsvorfällen sowie relevante Kontrollen

3

4

1

2

3

4

E V B

5

R&V A
R P G

Spezielle Aspekte für Kryptowährungen:

Kryptowährungen sind anonymisierbar, 
schnell übertragbar und schwer 
kontrollierbar. 

Risiken für Fraud: 
Im Extremfall ermöglichen sie dem 
Management:
• Verschleierung von Vermögenswerten 

(z.B. Nutzung nicht offengelegter Wallets)
• Nicht deklarierte Transaktionen mit 

nahestehenden Personen oder Dritten
• Bilanzfälschung durch falsche Angaben 

zu Bestand, Bewertung oder Eigentum

Going-Concern-Risiken:
Wenn das Unternehmen sehr stark auf 
Kryptowährungen setzt, könnte aufgrund der 
Volatilität die Unternehmensfortführung bei 
Totalverlust gefährdet werden.

2

Bedeutsame Risiken ?

09
/2

02
5
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Checkliste für den Abschlussprüfer hinsichtlich 
Auswirkungen von Kryptowährungen auf die 
Abschlussprüfung 

05
/2

02
5 

Zur Orientierung kann der Abschlussprüfer folgende Checkliste zugrunde legen, sofern 
er im Rahmen einer Abschlussprüfung beim Mandanten das Thema Kryptowährungen 
vermutet bzw. abprüfen will.  
 

  Ja Nein Bemerkung/Referenz 

1. Auftragsannahme und Verständnisgewinnung 

 1.1 Hat das Unternehmen Transaktionen oder Be-
stände in Kryptowährungen? ☐☐ ☐☐  

 1.2 Ist ein Nachweis über Besitz und Zugriff zum Bi-
lanzstichtag möglich? (Blockchain-Auszug, Wal-
let-Adresse, Transaktions-ID) 

☐☐ ☐☐ 
 

 1.3 Hat das Unternehmen die alleinige Verfügungs-
macht über den Private Key? ☐☐ ☐☐  

 1.4 Ist ein geeignetes IKS für Kryptowährungen ein-
gerichtet? (geeignete interne Prozesse und 
Kontrollen im Umgang mit Kryptowährungen) 

☐☐ ☐☐ 
 

 1.5 Wie erfolgt die Verwahrung? (Selbstverwahrung 
oder Drittverwahrung) ☐☐ ☐☐  

 1.6 Gibt es hinreichende Dokumentationen, insbe-
sondere Wallets, private Schlüssel, Handelsplatt-
formen? 

☐☐ ☐☐ 
 

 1.7 Ist das wirtschaftliche Interesse des Mandanten 
an Kryptowährungen nachvollziehbar?  
(Einsicht in Geschäftsmodell, Transaktionshisto-
rie) 

☐☐ ☐☐ 
 

 1.8 Liegt ein Hinweis auf mögliche Geldwäsche o-
der andere strafbare Aktivitäten vor (Sanktions-
liste/Embargos)? 

☐☐ ☐☐ 
 

 1.9 Verfügt das eigene Team über ausreichende 
fachliche und technische Expertise (oder Zugriff 
auf Spezialisten)? 

☐☐ ☐☐ 
 

2. Risikoidentifizierung und -beurteilung 

 2.1 Ist die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens 
(going concern) durch Krypto-Investments be-
einträchtigt? (z. B. aufgrund starker Abhängig-
keit vom Kryptovermögen) 

☐☐ ☐☐ 
 

 2.2 Welche Risiken wesentlicher falscher Darstellun-
gen bestehen aufgrund von Kryptowährungen? ☐☐ ☐☐  
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  Ja Nein Bemerkung/Referenz 

 2.3 Liegen technologiebedingte Risiken (z. B. Ver-
lust privater Schlüssel, fehlendes Key-Manage-
ment) vor? 

☐☐ ☐☐ 
 

 2.4 Gibt es Pläne und Maßnahmen zur Abwehr von 
Cyberrisiken (z .B. Hacking, Phising, Verlust des 
Private Keys)? 

☐☐ ☐☐ 
 

 2.5 Bestehen Risiken durch die Mitwirkung Dritter 
(z.B. Börsen, Verwahren)? ☐☐ ☐☐  

 2.6 Ist eine Prüfung ohne Verständnis der Block-
chain-Technologie möglich (ggf. externe Sach-
verständige einbinden)? 

☐☐ ☐☐ 
 

3. Prüfung ausgelagerter Dienstleistungen 
 3.1 Handelt es sich bei dem Dritten um ein Dienst-

leistungsunternehmen i.S.d. ISA [DE] 402? ☐☐ ☐☐  

 3.2 Welche Art von Dienstleistungen erbringt der 
Dritte und wie bedeutsam sind diese Dienstleis-
tungen? 
• Nutzung und Verwaltung kryptographischer 

Schlüssel 
• Verwahrung, Aufzeichnung Auftragsdurch-

führung und Kundentransaktionen 
• Sicherheitsmaßnahmen der IT-Infrastruktur 

☐☐ ☐☐ 

 

 3.3 Welche Auswirkungen hat die Auslagerung auf 
die relevanten internen Kontrollen?  
(Wurden ergänzende Kontrollen für die komple-
xen ausgelagerten Prozesse eingerichtet)? 

☐☐ ☐☐ 
 

 3.4 Welche Auswirkungen hat die Auslagerung auf 
die relevanten internen Kontrollen?  
(Wurden ergänzende Kontrollen für die komple-
xen ausgelagerten Prozesse eingerichtet)? 

☐☐ ☐☐ 
 

 3.5 Wurde eine Bescheinigung über die Angemes-
senheit und Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems beim Dienstleistungsunternehmen ein-
geholt (z. B. nach IDW PS 951 (03.2021))? 

☐☐ ☐☐ 
 

 3.6 Unterliegt das Dienstleistungsunternehmen re-
gulatorischen Vorschriften oder einer eigen-
ständigen Prüfungspflicht? 

☐☐ ☐☐ 
 

4. Aussagebezogene Prüfungshandlungen 
 4.1 Können Kryptowährungsbestände über einen 

Block-Explorer, Drittbestätigung oder eigene 
Tools plausibisiert werden? 

☐☐ ☐☐ 
 

 4.2 Wurde ein Sign-Message-Verfahren oder 
Mikrotransaktionstest zur Bestätigung der Verfü-
gungsmacht durchgeführt? 

☐☐ ☐☐ 
 

 4.3 Gibt es zeitnahe Transfers nach dem Bilanzstich-
tag, die rückwirkend zu analysieren sind? ☐☐ ☐☐  

 4.4 Sind die Kontrollen über das Key Management 
funktionsfähig und dokumentiert? ☐☐ ☐☐  
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  Ja Nein Bemerkung/Referenz 

 4.5 Besteht eine zuverlässige Bewertungsgrundlage 
(z.B. nachvollziehbare Marktpreise, Börsen mit 
ausreichendem Volumen)? 

☐☐ ☐☐ 
 

5. Zugangsbewertung 
 5.1 Wurde der Zugang zum Zeitpunkt der wirt-

schaftlichen Verfügung korrekt in Euro bewer-
tet? 

☐☐ ☐☐ 
 

 5.2 Buchwertgrenze: Wurde bei gestiegenem Kurs 
kein über der Forderung liegender Zugangswert 
angesetzt (Höchstwertprinzip)? 

☐☐ ☐☐ 
 

6. Folgebewertung 
 6.1 Wurde die Klassifikation (sonstiger Vermögens-

gegenstand oder immaterielle Vermögensge-
genstände) korrekt vorgenommen? 

☐☐ ☐☐ 
 

 6.2 Niederstwertprinzip: Wurde eine (ggf. dauer-
hafte) Wertminderung festgestellt? (Kursverlauf, 
Dauer der Unterbewertung, Marktanalyse) 

☐☐ ☐☐ 
 

 6.3 Ist die Bewertung einzelner Wallets/Nutzeradres-
sen sachgerecht erfolgt (Einzelbewertungs-
grundsatz)? 

☐☐ ☐☐ 
 

 6.4 Wird eine transparente und liquide Handels-
plattform genutzt? (Liste akzeptierter Börsen, 
Handelsvolumen, Notierungsmechanismus) 

☐☐ ☐☐ 
 

 6.5 Sind Bewertungszeitpunkte und -kurse nachvoll-
ziehbar dokumentiert? (Screenshots, Bewer-
tungsprotokolle) 

☐☐ ☐☐ 
 

7. Anhang und Lagebericht 
 7.1 Wurden die erforderlichen Angaben im Anhang 

gemacht (Bewertungsmethode, Risiken, ggf. 
Kursentwicklung)? 

☐☐ ☐☐ 
 

 7.2 Wurden wesentliche Risiken (z.B. Volatilität, Ver-
wahrungsrisiko, rechtliche Risiken) im Lagebe-
richt adressiert? 

☐☐ ☐☐ 
 

 
  

Seite 3 von 4
UWP 3 2025 Praxishilfe 9/4

#P
H0

03
3

St
a

nd
: 0

1.
10

.2
02

5

9/
4 

�C
he

ck
lis

te
 fü

r d
en

 A
bs

ch
lu

ss
pr

üf
er

 h
in

sic
ht

lic
h 

A
us

w
irk

un
ge

n 
vo

n 
Kr

yp
to

w
äh

ru
ng

en
  

au
f d

ie
 A

bs
ch

lu
ss

pr
üf

un
g



 
 
 

Prüfungsfeststellungen: 

☐☐ Keine wesentlichen Feststellungen 

☐☐ Unsicherheiten; weitere Maßnahmen:  

   _______________________________________ 
   _______________________________________ 

 

Verantwortlicher Prüfer:   Datum ________ Unterschrift   ________________________ 
Verantwortlicher WP:       Datum ________ Unterschrift   

________________________ 
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Praxisfall: Rücknahmeverpflichtung von Elektroschrott 
bei der Green Electronics GmbH 05

/2
02

5 

 

A. Fallbeschreibung: 
Die Green Electronics GmbH ist ein deutscher Hersteller von Haushalts-
kleingeräten. Das Unternehmen verkauft seit vielen Jahren Staubsauger 
an private Endkunden.  

Nach den Regeln des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) ist 
die GmbH verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen und umweltgerecht 
zu entsorgen.  

Zur Umsetzung der Entsorgungsverpflichtung und Abrechnung der Entsorgungskosten im Um-
lageverfahren hat das Umweltbundesamt die Stiftung „ear“ (Elektro-Altgeräte Register) als 
gemeinsame Stelle zur Koordination der Herstellerpflichten beauftragt.1 Die GmbH nimmt am 
Umlageverfahren teil. 

Die Stiftung „ear“  

• ermittelt jährlich  
• für jede Geräteart  
• einen Berechnungszeitraum und  
• bestimmt den Marktanteil der einzelnen Hersteller.  

Die „ear“ hat für die Green Electronics GmbH den  

• Berechnungszeitraum 2024 und  
• einen Marktanteil von 5%  
• für die Geräteart „Staubsauger“ 

bestimmt.  

Die Gesamtkosten der Entsorgung entsprechender Altgeräte (Staubsauger) betragen lt. „ear“ 
1 Mio. EUR. 

B. Prüfung der Rückstellungsbildung:2 

1. Prüfung der rechtlichen Verpflichtung:  
Das ElektroG3 begründet für die Green Electronics GmbH die Verpflichtung zur Finan-
zierung der Entsorgung von Altgeräten privater Haushalte.4  

 
                                                                                                 

1 Vgl. §§ 31ff ElektroG 2015; „Die Stiftung elektro ist die“Gemeinsame Stelle der Hersteller“ im Sinne des ElektroG. Sie wurde vom Um-
weltbundesamt mit dem Vollzug weiter Teile dieses Gesetztes beauftragt.“ Vgl. https://www.stiftung-ear.de/ueber-ear/ (Abruf: 
25.06.2025) 

2 In Anlehnung an: Schubert, § 249 HGB Rückstellungen – Anwendungsfälle (einschließlich Bewertung) in: Beck´scher Bilanzkommentar 
14. Auflage 2024, § 249 Tz. 130 „Elektroschrott“.  

3 § 7a ElektroG: Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
geräten (ElektroG) vom 20.10.12015, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 08.12.2022 I 2240. 

4 „Altgeräte sind Elektro- und Elektronikteile, die zu Abfall geworden sind, also nicht mehr genutzt werden und entsorgt werden sollen. 
Sie enthalten oft wertvolle Rohstoffe, aber auch Schadstoffe, weshalb sie getrennt gesammelt und fachgerecht entsorgt werden 
müssen, um Umwelt und Gesundheit zu schützen.  

Menge an Geräten einer Geräteart, 
die ein Hersteller in Deutschland in 
Verkehr bringt 
 
Menge aller Geräte sämtlicher Herstel-
ler derselben Geräteart 

Absatzanteil =  
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Beachte: Die Entsorgungsverpflichtung entsteht dabei  

• weder zum Zeitpunkt der Produktion 
• noch bei erstmaligem Inverkehrbringen der Geräte. 
Die Höhe des vom Hersteller zu tragenden Entsorgungskostenanteils richtet sich nach 
seinem Marktanteil am aktuellen Absatzvolumen der entsprechenden Geräteart.  

Somit werden die Entsorgungskosten ausschließlich von den zum Stichtag am Markt 
tätigen Herstellern getragen.  

Hat ein Unternehmen  
• den Vertrieb dieser Geräteart bereits eingestellt,  
• so besteht ab diesem Zeitpunkt  
• keine Verpflichtung zur Mitfinanzierung der Entsorgungskosten mehr, 
• auch dann nicht, wenn es diese Geräte bis zum Vorjahr selbst in Verkehr gebracht 

hat. 

2. Prüfung der wirtschaftlichen Verursachung 
Die 
• Verpflichtung zur Bezahlung anteiliger Entsorgungskosten  
• aufgrund der Rücknahmeverpflichtung von Elektrogeräten  
• ist aufgrund der Marktteilnahme in 2024  
• im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 entstanden.  

3. Prüfung der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme 
Die „ear“ legt  
• die anteiligen Entsorgungskosten für die Green Electronics GmbH  
• in 2025 fest und  
• fordert diese durch einen entsprechenden Bescheid in 2025 für 2024 ein.  

Somit ist die Inanspruchnahme hinreichend wahrscheinlich. 

4. Prüfung der Bewertung 
Die Höhe der Rückstellung bemisst sich am Marktanteil des Herstellers.  

Die Gesamtkosten der Entsorgung der entsprechenden Altgeräte betragen lt. „ear“ 1 
Mio. EUR. Da der Marktanteil der GmbH bei 5 % lag, sind 50.000 EUR zurückzustellen.  

Die Zahlung wird üblicherweise innerhalb eines Jahres fällig, so dass keine Abzinsung 
erfolgen muss.  

 

C. Fazit: Bilanzielle Folge 

Die Green Electronics GmbH hat eine Rückstellung von 50.000 EUR für die Entsorgung der Staub-
sauger zu passivieren.  
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Praxisfall: Vertragliche Rücknahmeverpflichtung von 
Feuerlöschern durch die FireSafe GmbH 05

/2
02

5 

 
A. Fallbeschreibung: 

Die FireSafe GmbH verkauft jährlich 10.000 Feuerlöscher. 
Beim Abschluss des Kaufvertrages  

• verpflichtet sich die FireSafe GmbH vertraglich dazu,  
• diesen am Ende der 5-jährigen Nutzungsdauer  
• zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.  

Nach aktueller Kalkulation werden hierfür voraussichtlich 20 EUR Entsorgungskosten je Feuerlö-
scher anfallen.  

Auf Basis vergangener Erfahrungen beträgt die Rücklaufquote 30% (nachgewiesen durch in-
terne Statistiken). 

Für die Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB wird ein Zinssatz von 3% verwendet.  

B. Rückstellungsbildung 

1. Ansatz der Rückstellung 

Nach § 249 HGB besteht die Pflicht zur Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbind-
lichkeiten, wenn  

• eine gegenwärtige, vertragliche Verpflichtung besteht,  
• der Abfluss von Ressourcen zur Erfüllung dieser Verpflichtung wahrscheinlich ist und  
• eine zuverlässige Schätzung der Höhe möglich ist.  

Die FireSafe GmbH verpflichtet sich bereits durch den Verkauf des Feuerlöschers zur spä-
teren Rücknahme und Entsorgung. Das pflichtbegründende Ereignis ist der Verkauf, nicht 
erst die spätere Entsorgung.  

Aufgrund der vergangenen Erfahrungen ist es zu 30% wahrscheinlich, dass die Feuerlö-
scher zurück genommen werden müssen.  

Aus den vergangenen Erfahrungen ist die Schätzung der Höhe der Entsorgungskosten 
plausibel nachvollziehbar. 

 

2. Bewertung der Rückstellung 

Erwartete Rücknahmemenge:                                        10.000 Feuerlöscher x 30% = 3.000 Stk. 

Wert der Verpflichtung auf Basis der aktuellen  
Kostenschätzungen (inkl. Preissteigerungen):          3.000 Stk. X 20 EUR = 60.000 EUR 

Abzinsung bei 5 Jahren Laufzeit:     60.000 EUR / (1,03)´`5 = 51.757 EUR 

C. Fazit:   

Zum Stichtag hat die FireSafe GmbH handelsrechtlich eine Rücknahmeverpflichtung in Höhe 
von 51.757 EUR zu passivieren.  
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Möglicher Einsatz von KI im Rechnungsprüfungsprozess der Tech GmbH  

 

A B C D E F G 

Prozess Funktionen Einsatz von KI möglich Risiken Interne Kontrollen 
KI-gestützte Kon-
trolle möglich? 
(kann möglich 

sein – muss nicht) 
Beitrag der KI 

1. Rechnungs-
eingang 

Rechnungen treffen 
per  
• Email- 
• EDI 
• Post 
• Lieferantenportal 
• etc.  
ein 

• Dokumen-
tenerken-
nung 

KI erkennt automatisch, ob es 
sich um eine Rechnung han-
delt (z. B. durch Natural Lan-
guage Processing, NLP) 
Beispiel: OCR-Systeme mit KI 

• Unvollständige oder falsch 
formulierte Rechnungen 

• Rechnung von unbekann-
ter Quelle 

• Mehrfache Eingänge 
(Dupletten) 

• Prüfung auf Pflichtfelder 
• Lieferantenabgleich 
• Dublettenprüfung 

 
• Automatische Texterkennung 

(OCR) 
• Validierung gegen Lieferanten-

stamm 
• Ähnlichkeitsabgleich zur Dublet-

tenerkennung 

  • Extraktion 
relevanter 
Felder 

KI erkennt z. B. 
• Lieferant  
• Rechnungsnummer  
• Datum, 
• Betrag  
• USt 
• Zahlungsziel usw. 

  • Klassifika-
tion der 
Rechnung 

KI weist die Rechnung be-
stimmten Kategorien zu, z. B.  
• Wareneingang 
• Dienstleistung 
• Gutschrift 
auf Grundlage historischer 
Daten  

• Falsche Buchung auf Kon-
ten oder Kostenstellen 

• Fehlende oder falsche 
Steuerkennzeichnung 

• Manuelle Zuordnung 
durch Fachabteilung 

• Kontrolle durch Vorgabe 
der Steuerlogik 

 
• Automatische Kategorisierung 

durch Machine Learning 
• Vorschläge von Steuerkennzeich-

nungen aufgrund historischem 
Lernen 

2. Abgleich mit 
Bestellung 
und Waren-
eingangs-
daten (3-
Wege-Ab-
gleich) 

Automatischer Ab-
gleich  
• der Rechnung  
• mit der Bestellung  
• und Warenein-

gangsbuchung 

• Anomalie-
erkennung 
& Abwei-
chungs-
analyse 

KI erkennt Auffälligkeiten wie 
z.B.  
• Preisabweichungen 
• Falsche Mengen 
• Fehlende Bestellbezüge 

• Falscher Preis, Menge,  
Artikel 

• Zahlung ohne Bestellung 
• Nicht erkannte Abweichun-

gen 

• Automatischer Abgleich 
• Toleranzprüfung  
• Eskalation bei Abwei-

chung 

 
• Anomalieerkennung 
• Risikobewertung 
• Entscheidung: „innerhalb Tole-

ranz – automatisch oder manuell 
prüfen“ 

  • Toleranz-
prüfung 

KI lernt aus Freigabehistorien,  
• welche Abweichungen 

tolerierbar sind oder  
• ein manueller Eingriff not-

wendig ist. 
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A B C D E F G 

Prozess Funktionen Einsatz von KI möglich Risiken Interne Kontrollen 
KI-gestützte Kon-
trolle möglich? 
(kann möglich 

sein – muss nicht) 
Beitrag der KI 

3. Prüfung von 
Zahlungsbe-
dingungen 
und Skonto-
fristen 

System berechnet 
Fälligkeiten und 
prüft Skontofristen 

Teilweise: KI kann 
Zahlungsvor-
schläge frühzeitig 
optimieren zur Nut-
zung von Skonti 
und zur Cash-Flow-
Steuerung 

 • Verlust von Skonto 
• Zahlung zu früh oder zu 

spät 
• Verstoß gegen Zahlungs-

richtlinien 

• Fälligkeits- und Skon-
toprüfung 

• Zahlungslisten-Freigabe 
 

• Optimierung der Zahlungszeit-
punkte 

• Prognose von Cash-flow-Effekten 

4. Betrugser-
kennung  

System erkennt po-
tenziell betrügeri-
sche oder unplau-
sible Rechnungen 

Betrugsmusterer-
kennung 

KI erkennt z. B. 
• untypische Lieferanten 
• ungewöhnliche Beträge 
• neue Kontonummern 

• Falsche IBAN 
• Fake-Rechnungen 

 

• Freigabeverfahren bei 
neuen Lieferanten 

• Musterprüfungen 
 

 
• Erkennen untypischer Merkmale 

im Vergleich zur Historie (neue 
IBAN, ungewöhnliche Beträge) 

• Abgleich mit Fraud-Mustern 

  Compliance-Prü-
fung 

KI kann die Rechnungen 
abgleichen mit einer  
• Blacklist 
• Sanktionslisten 
• internen Richtlinie 

• Zahlungen an sanktionierte 
Firmen 

• Blacklist-Abgleich 
• Abgleich mit Sanktions-

listen 
 

• Screening gegen Blacklist und 
Sanktionslisten 

5. Genehmi-
gung und 
Freigabe 

Rechnung wird au-
tomatisch oder 
manuell freigege-
ben zur Zahlung 
(z.B. via Zahlungs-
datei an Bank) 

Kein direkter KI-Ein-
satz 

KI kann zur Optimierung von 
Zahlungsterminen im Zah-
lungsvorschlagsprozess in-
volviert sein. 

• Nicht autorisierte Freigaben 
• Umgehung des Freigabe-

prozesses 
• Doppelzahlung 
• Zahlung an falsches Konto 
• Überschreitung Zahlungsli-

mit 

• 4-Augen-Prinzip 
• Genehmigung durch 

vordefinierte Rollen 
• Vorgabe von Zahlungsli-

mits 

 
• Genehmigungsvorschläge basie-

rend auf bisherigen Entscheidun-
gen 

• Warnung bei Abweichung von 
bisher genehmigenden Personen 
und von Bankverbindungen 

• KI erkennt Dubletten im Zahlungs-
vorschlag 
 

6. Automati-
sche Vor-
kontierung 

Rechnungen wer-
den automatisch 
auf Konten ge-
bucht, ggf. mit Kos-
tenstellen und Pro-
jekten 

Vorschlagslogik auf 
Basis historischer 
Buchungen 

KI schlägt Konten vor, er-
kennt Muster im bisherigen 
Buchungserhalten; 
fortlaufende Verbesserung 
durch Rückkopplung durch 
Nutzer 

• Falsche Buchungssätze 
• Steuerliche Fehler 
• Nicht korrekte Kostenvertei-

lung 

• Buchungsvorschlagsprü-
fung 

• Steuerschlüsselkontrolle 
 

• KI kann aufgrund bisherigem Bu-
chungsverhalten Buchungskon-
ten vorschlagen 

 

 

 
 

Seite 2 von 2
UWP 3 2025 Praxishilfe 11/1

St
a

nd
: 0

1.
10

.2
02

5
 

#P
H0

03
9

11
/1

 �M
ög

lic
he

r E
in

sa
tz

 v
on

 K
I i

m
 R

ec
hn

un
gs

pr
üf

un
gs

pr
oz

es
s d

er
 T

ec
h 

G
m

bH



Prüfungsschema ISA [DE] 315 (Revised) zur Prüfung untypischer Rechnungsbeträge 
 

05
/2

02
5 

Analyse: Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung 

Schritt 1 
Geschäftstätigkeit, Umfeld, Rechnungslegungsgrundsätze 

durch 

Schritt 2 
Prüfungsbezogenes internes Kontrollsystem 

(IKS) 

Schritt 3 
Teambesprechung 

• Verstehen 
• Erstwürdigung 
Kenntnisse 
1. Externes Umfeld, einschl. 

maßgebendes Rechnungs-
legungssystem 

2. Merkmale der Einheit, ein-
schl. Rechnungslegungsme-
thoden 

3. Ziele, Strategien und rech-
nungslegungs-bezogene 
Geschäftsrisiken 

4. Messung und Überwachung 
des wirtschaftlichen Erfolgs 
(Kennzahlen) 

Zielsetzung 
• Verständnis für inhärente Ri-

sikofaktoren 

Kriterien (Auswahl) 
• Organisationsstruktur 
• Eigentümerschaft 
• Führung und Überwachung der 

Einheit 
• Geschäftsmodell 
• Integration IT-Einsatz 
• Branchenbezogene, regulatori-

sche und andere externe Faktoren 
• Intern und extern genutzte Erfolgs-

kennzahlen 
• Maßgebende Rechnungslegungs-

grundsätze 
• Rechnungslegungsmethoden der 

Einheiten 
• Gründe für etwaige Änderungen 

1 

ZIEL 
Vorläufige Kenntnis / Erstbeurteilung inhärente 

Risikofaktoren 

• Sichtung 
• Schaffung eines Mindestverständnisses 
• Kenntniserwerb Kontrollaktivitäten 
Kenntnisse 
Vorrangig: Gewinnung Verständnis 

Komponenten 1-4 
1. Kontrollumfeld 
2. Risikobeurteilungsprozess 
3. Rechnungslegungsrelevantes Informa-

tionssystem 
4. Überwachung des IKS 
Beurteilung: Aufbau und Implementierung 
der 
5. Kontrollaktivitäten 
Zielsetzung 
• Mindestverständnis 

2 

Diskussion im Prüfungsteam über die 
Ergebnisse der Verständnisgewinnung 
Art der Prüfungshandlungen 
1. Befragungen des Vorstandes und 

sonstiger Personen im Unterneh-
men 

2. Analytische Prüfungshandlungen 
3. Beobachtung und Inaugen-

scheinnahme 

3 

Klarere Verknüpfung der Ergeb-
nisse der Risikoidentifikation und  

-beurteilung mit den übrigen 
Prüfungshandlungen 

Struktur und Komplexität der 
IT-Umgebung der Einheit 

„Wo wird KI eingesetzt?“ 

Kontrollen mittels KI? 

↓ 

Risiken aus IT-Einsatz? 

Generelle IT-Kontrollen 

• Verständnis IT-Umgebung 
→ Einsatz und Wirkungsweise 
von KI? 

• Verarbeitung Transaktionen 
• IT-Anwendung 

○   Infrastruktur 
○   IT-Prozesse 
○   IT-Betrieb 

Risikoidentifikation 

Risikobeurteilung 

Nachfolgend: 

VE
RS

TÄ
N

DN
IS

G
EW

IN
N

UN
G
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Prüfung der KI-gestützten IT-Kontrolle „Erkennung untypischer 
Rechnungsbeträge“ 05

/2
02

5 

 
A. Dokumentation in den Arbeitspapieren 

Prüfungshandlung Ziel Mögliches Ergebnis 

1. Walkthrough-
Test der Kon-
trolle 

Nachvollziehen der Logik 
und des Ablaufs, d. h. WP 
lässt sich an einem Beispiel 
zeigen, wie eine Rechnung  
• verarbeitet,  
• geprüft und  
ggf. als „auffällig“ markiert 
wird 

Modell klassifiziert Rechnungen als „auffälig“ an-
hand von Mustern,  
jedoch ohne nachvollziehbare Regeln oder Begrü-
dung für Schwellenwerte 

2. Dokumenta-
tion prüfen 

Verstehen des Trainings-
prozesses und Modells 

Keine ausreichende Dokumentation vorhanden,  
• welche Features das Modell nutzt und  
• wie es trainiert wurde.  

3. Datenqualität 
prüfen 

Sicherstellen, dass die Trai-
ningsdaten geeignet sind 

Trainingsdaten enthielten keine „betrügerischen 
Fälle“.  
Damit erkennt das Modell keine negativen 
Beispiele. 

4. Manuelle 
Stichprobe 
auffälliger 
Rechnungen 

Prüfung, ob die als auffällig 
markierten Fälle korrekt 
identifiziert und bearbeitet 
wurden 

40% der als „auffällig“ markierten Rechnungen wur-
den nicht überprüft, da Mitarbeitende nicht recht- 
zeitig informiert wurden (fehlende  
Benachrichtigungsfunktion) 

5. Stichprobe 
unauffälliger 
Rechnungen 

Prüfung, ob alle auffälligen 
Rechnungen markiert wur-
den 

2 von 20 Stichproben waren fehlerhaft gebucht, ob-
wohl sie vom System nicht erkannt wurden 

 

B. Prüferisches Fazit 

Zusammenfassende Beurteilung der KI-gestützten IT-Kontrolle „Erkennung untypischer 
Rechnungsbeträge“ 
• Für das eingesetzte KI-Modell besteht keine transparente Modellbeschreibung (vgl. 

Ziff. 1+2). 
• Die Datenbasis ist unvollständig, da in den Trainingsdaten keine echten Auffälligkei-

ten integriert wurden (vgl. Ziff. 3). 
• Unzureichende Prozessintegration: Warnungen werden nicht vollständig abgearbei-

tet (keine Benachrichtigung) (vgl. Ziff. 4). 
• Ergebnisqualität ist unzureichend, da fehlerhafte Rechnungen nicht erkannt wurden 

(vgl. Ziff. 4).  

 

C. Schlussfolgerung 

Die KI-gestützte IT-Kontrolle ist nicht wirksam und daher nicht geeignet, um sich im Rah-
men der Abschlussprüfung darauf zu stützen.  
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Alternative Prüfungshandlungen zum Teilprozess 
„Erkennung untypischer Rechnungsbeträge“ 05

/2
02

5 

 
Prüfungshandlung Maßnahme Ergebnis 

1. Substanzprüfung: 
Stichprobenprüfung 
von Eingangsrech-
nungen 

Zufallsauswahl von 50 Rech-
nungen über das gesamte 
Geschäftsjahr verteilt 

3 fehlerhafte Buchungen  
(abweichende Beträge, fehlende Geneh-
migungen) 

2. Analytische Prüfung: 
Ausreißeranalyse mit 
eigenen Tools 

Vergleich von durchschnittli-
chen Rechnungsbeträgen  

- je Lieferant 
- je Quartal 

5 Ausreißer identifiziert, 
davon 2 ohne plausible Begründung 

3. Befragung Fachbe-
reich Buchhaltung 

Verstehen, wie KI-Ergebnisse 
intern gehandhabt werden 

Mitarbeiter verlassen sich stark auf die KI, 
prüfen Hinweise jedoch nur sporadisch 

4. Nachvollzug Geneh-
migungsprozesse 

Prüfung auf manuelle Kon-
trollinstanzen 

In 2 Fällen fehlten Genehmigungen, ob-
wohl Schwellen überschritten wurden 

 
 

Zusammenfassende Beurteilung  

Die ermittelten „Fehler“ sind nicht signifikant für das Prüfungsurteil angesichts des 
umfangreichen Buchungsstoffes. 
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